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Die Jurisprudenz gehörte bıs weıt 1Ns Jh ZUr einheitlichen Geisteswissenschatft.
Deren Aufsplitterung verlangt heute überall tachübergreifendes Denken‘, 1M Mar-
kenrecht damıt auch den Blick Geschichte und Theologıe.

Beschreibende Begriffe
Das Markenrecht schützt PERSIL eic aber keıine W örter, die beschrei-

bend sınd ($ Abs Nr. MarkenG). Niemand kann Begriffe, wı1ıe „Sezess1ions-
krieg“ oder „Meditation“, als Marke für Videotfilme bzw. Kurse, Audıtıing BIC.
anmelden. Dıie Werbemanager geraten da 1ın ıne Zwickmühle: die Psychologie rat
Sınngehalt, Käuter aktıvıeren, die Sprachwissenschaft, die Gedächtnis-
leistung steigern‘“ das Markenrecht jedoch versagt den begehrten Schutz. Viele
versuchen daher ohne das Wort selbst verwenden dessen Aussagekraft
besetzen, und stellen die Eigenschaften der Waren 1m S1014 morphologischen Tableau
1n Beziehung Dıngen Aaus anderen Gebieten. Um die Kraft einer Maschine 1NZU-

deuten, bietet die Mythologie z7z.B „Herkules“. GOETHE? sah dies „Das Wort 1St
eın Fächer! Zwischen den Stäben blickt eın Paar schöne ugen hervor; der Fächer 1st
1Ur eın heblicher Flor, verdeckt MI1r WAar das Gesıicht aber das Mädchen verbirgt

nıcht.“
Immer noch nıcht als Marke schutzfähıg sınd aber gefundene W orter, wenn sS1e

der Verbraucher als beschreibend oder gar als Synonym für die ursprünglıche Aus-
Sapc nımmt oder WEeNN s1e eın Fachbegriff werden, w1ıe eLIwAa „Napoleon“ als Alters-
angabe für Weinbrand. YSst WEn eın solches Verständnıiıs wıeder verloren geht,
kommen solche Worter wıeder als Marke 1n rage „Kurland“ beschrieb WAar be1
Porzellan einmal den Auftraggeber, aber solch historisches Wıssen dürtfte weIlt-
gehend verloren se1n; „Waterloo“ könnte ıne geographische Herkuntt Aaus

Belgien beschreiben aber WCT weiß schon, das lıegt?
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Bedeutungswandel
Selbst mıt lex1ıkaliıschem Wıssen die Bedeutung 1sSt diese nıcht ımmer eindeut1g;

sS1e 1STt 11UT relatıv ixiert.“ So 1st die jugendsprachliche Verwendung VO „Kult“ völ-
lıg anders als die 1mM theologischen Fachgespräch.

Dıie Varıation der Wortbedeutungen beruht auf iındıviduellen Erfahrungen und
kulturellem Hıntergrund. Jede Kultur strukturiert das Chaos nach ıhren Sprach-
regeln.” Dıie Pragung beginnt ın trühester Kındheıt durch die Muttersprache (wort-
wörtlıch): Müuültter üben mMiıt der Sprache Werte und Erkenntnisweisen ein®:; Kırche,
Geschichte un:! die übrige kulturelle Umgebung seizen dies dann tort. Mıt der
Todeszahl ware die für uns unverfänglıche Marke „R4“ 1n apan weder für Zıgaret-
ten och für utomobile empfehlenswert. Daftür hätte dort alt  « nıcht 1Ur beı
Cognac ine posıtıve Aussage, während INnan be1 uns „Sanz schön alt aussieht“.

Die Bedeutung kann sıch auch 1m Kontext Ündern. Be1 „Mıtte Maı tahre iıch 1n
Urlaub“ denkt anders als be] „Ich gehe mıt Maı ZU Rupertenhaus“ nıemand
den Jubilar.

Eıne Jahrtausende umtassende Bedeutungserweıterung zeıgt das Wort „Jzene“,
das ursprünglıch 1im Griechischen den Schuppen 1mM Weıinberg bezeichnete und VO  -
dort 1Ns Theater kam, das mi1t seınen Sıtzreihen die Weıinberg- Terrassen zeıgt. Heute
gehört INan ZUr Szene, wenn I1  - die richtigen Lokale besucht, weshalb das Wort als
Marke tür Städteführer BIC nıcht mehr ın rage kommt.‘ Das nıederländiısch-nord-
deutsche Wort doop stand ursprünglıch fur Taute und entwickelte sıch 1mM Eng-
ıschen (dope) über Soße, chemisches Präaparat und Opıum Zzur Leistungssteigerung
durch Präparate.‘

Fremdsprachliche Wöorter
Markenwörter aus remden Sprachen gelten 1mM Markenrecht aber ohnehin nıcht

ohne weıteres entsprechend ıhrer deutschen Übersetzung. S1e können leichter
Markenschutz erlangen als deutsche. Was aber können deutsche Verbraucher über-
setzen? Dazu geben alle Kulturwissenschaften Hınweise (Urlaubsverhalten, FEın-
deutschung etc.), die zumelıst wenı1g Übersetzungskompetenz erwarten lassen.”
Der allgemeın als gering eingestuften Verständlichkeit lateinischer Woörter “ wıder-
spricht, dass bei Neuaufnahmen im Duden 41 % aller remden Bestandteile A4AUS dem
Lateiniıschen kommen. Cicero ware also recht emport, WEn hörte, dass „LCS
polıtıca“ be1 den Dienstleistungen Politikberatung und politikwissenschaftliche For-
schung den Gegenstand nıcht verständlıch beschreiben soll.”

ber mıt dem Übersetzen 1st Ja überhaupt ıne Crux. „Auf, steiıgen Wır hınab
und verwiırren WIr ıhre Sprache, dass keiner mehr die Sprache des anderen VeI-
steht.“ Dieser aus enesı1ıs 11} stammende bıblische Fluch I11USS auch das Überset-
zen getroffen haben „Genau übertragen lässt sıch eın Wort ın iıne tremde Sprache:
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... Jedes dieser Worte hat ganz andere Obertöne. Gleich ist der Begriff höchstens in  dem Sinn, wie der gleiche Ton, wenn er auf einer Flöte, einer Klarinette, einem  Klavier erklingt.“'? Das italienische Sprichwort „Traduttore, traditore“ nennt den  Übersetzer daher zu Recht einen Verräter, und Hubert Burda hat es am 18. Juni 2004  anlässlich der Verleihung des Zukunftspreises der CDA zutreffend als großes Glück  der Deutschen bezeichnet, dass man ihnen Goethe nicht übersetzen müsse. Nach  Humboldt sind die verschiedenen Sprachen „nicht ebenso viele Bezeichnungen  einer Sache; es sind verschiedene Ansichten derselben“.'* Deshalb hat sich jede Über-  setzung und damit auch deren markenrechtliche Betrachtung an Kulturologie,  Religions- und Geschichtswissenschaft, Ethnographie sowie Psychologie zu orien-  tieren.'*  Manche Wörter aber sind auch im Deutschen irreführend und deshalb als Marke  nicht eintragungsfähig.  II. Täuschende Begriffe  An sich dient Sprache der Kommunikation, sie ist jedoch auch Mittel der Mani-  pulation. Aus „Mauer“ wurde in der DDR „Friedensgrenze“ und im Westen aus  „Abbruch“ der Schwangerschaft deren „Unterbrechung“, als wäre Fortsetzung  möglich. „Jedes Wort ist falsch und wahr; das ist das Wesen des Worts“, lässt Max  Frisch Stiller im 3. Heft sagen, und Väclav Havel spricht von der universell gültigen  ın .  2..@.13  Erfahrung, „dass es sich auszahlt, den Worten gegenüber misstrauisch zu se  „Sprache ist Delphi“ sagt Novalis.'* Mephisto gibt Faust den (teuflischen) Rat: „Im  Ganzen: haltet Euch an Worte! Dann geht Ihr durch die sichere Pforte zum Tempel  der Gewissheit ein“.'” Dem vertraut das Markenrecht nicht; $ 8 Abs. 2 MarkenG  schließt ersichtlich täuschende Marken von der Eintragung aus.  1. Urteilsfähigkeit der Verbraucher  Die Neigung, sich täuschen zu lassen, und damit die Ersichtlichkeit einer Täu-  schung hängen davon ab, wie ernst man Sprachinhalt nimmt. Können wir auf  Sprache bauen, oder ist der verlassen, der sich auf sie verlässt, fragt Grossfeld.'®  Unterschiedliche Kulturen messen der Sprache unterschiedlich Bedeutung zu. Bei  uns war schon am Anfang das Wort, Schöpfung war Sprechen, und wie wichtig die  Namensgebung ist, zeigt, dass es zum Menschsein gehörte, den Dingen ihren Namen  geben zu dürfen; Gott delegierte nach der Schöpfungsgeschichte dieses Recht an  Adam, und die Annahme Jesu durch Joseph erfolgt mit der Namensgebung.'” Man  ” Wolfram MÜLLER FREIENFELS zitiert nach: Bernhard GrRossrFELD, Bildhaftes Rechtsden-  ken, Recht als bejahte Ordnung, Opladen, 1995, 40.  » Wilhelm von HumsoLDT, Werke VII, 602; Johann Leo WEIsGERBER, Vom Weltbild der  deutschen Sprache, 1. Halbbd., Düsseldorf 1953, 290.  !* Vgl. GrossrELD, Kernfragen, s. Fn. 6, 290.  5 Väclav Haver, Ein Wort über das Wort, FAZ Nr. 240 v. 16.10.1989, 13 f.  ' Sabrina HAUusDÖRFER, Geschichtsphilosophie und Sprach-Utopie bei Novalis ..., in: Joa-  chim GESSINGER u.a., Theorien vom Ursprung der Sprache Bd. 1, Berlin 1988, 468-497.  !7 Johann Wolfgang von GOETHE, Faust I, Studierstube.  !® Bernhard GrossrELD, Unsere Sprache: Die Sicht des Juristen, Opladen 1990.  !? Genesis 1,3; 2,29 ff; Matthäus 1,18-25; Joachim GnıLKA, Das Matthäus Evangelium I,  Freiburg 1986, 19; Joseph RATZINGER, Gott ist uns nah, Augsburg 2001, 13.  51Jedes dieser Worte hat ganz andere Obertöne. Gleich 1st der Begriff höchstens 1ın
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Manche Worter aber sınd auch 1mM Deutschen iırreftührend un eshalb als Marke
nıcht eintragungsfähig.

11 Täuschende Begriffe
An sıch dient Sprache der Kommunikation, sS1e 1St jedoch auch Miıttel der Manı-

pulation. Aus „Mauer” wurde 1ın der DDR „Friedensgrenze“ und 1mM Westen aus

„Abbruch“ der Schwangerschaft deren „Unterbrechung“, als ware Fortsetzung
möglıch. „Jedes Wort 1St talsch und wahr:; das 1St das Wesen des Worts”, lässt Max
Frisch Stiller 1mM ett 1, und Väclav Havel spricht VO der unıversell gültıgen

r ®Erfahrung, „dass sıch auszahlt, den Worten gegenüber misstrauıisch
„Sprache 1st Delphi“ Sagl Novalis."® Mephisto z1bt Faust den (teuflischen) Rat: Im
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der Gewissheit ein .  « 17 Dem das Markenrecht nıcht; Abs MarkenG
schliefßt ersichtlich täuschende Marken VO der Eıntragung aus

Urteilsfähigkeit der Verbraucher
Die Neıgung, sıch täuschen lassen, und damıt die Ersichtlichkeit einer Täu-

schung hängen davon ab, w1ıe INa  - Sprachinhalt nımmt. Können WIr auf
Sprache bauen, oder 1sSt der verlassen, der siıch auf s1e verlässt, fragt Grossfeld.!®$
Unterschijedliche Kulturen INCSSCH der Sprache unterschiedlich Bedeutung Be1i
uns War schon Anfang das Wort, Schöpfung WAar Sprechen, und WwI1e wichtig die
Namensgebung 1st, zeıgt, dass Zu Menschseın gehörte, den Dıngen ıhren Namen
geben dürfen: (3Oft delegierte nach der Schöpfungsgeschichte dieses Recht
Adam, und die Annahme Jesu durch Joseph erfolgt mıiıt der Namensgebung. ” Man
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steht bei uns 1mM Wort [)as Christentum beruht auf Offenbarung, Wort Gottes“”;
Nsere Kultur 1st sprachoptimistisch“, also auch diıe Rechtsprechung. Sıe dem
Verbraucher wenıg Eıgenverantwortung Schmieder stellte aber schon 1992 dıe
Frage, ob nıcht der Schutz 1mM deutschen Recht übertrieben werde.“ Die Skepsıs
gegenüber Werbesprüchen, das Wort nıcht 1mM Dıienst der Wahrheıt, sondern des
Interesses steht, I1NUussS auf Marken ausstrahlen un: die Täuschungseignung mındern.

Falsche Herkunftsangaben
Fıne Marke kann ıne geographische Herkunft täuschend vorgeben. Der Ver-

braucher schließt z.B auf ıne Herkunft der Ware Aaus dem Land, dessen Sprache die
Marke verwendet. Gleiches oilt tür Namen historischer Persönlichkeiten als Mar-
ken, die sıch einem Land zuordnen lassen (Garıbaldi/italienische Nudeln“). Dazu
INUuSss der Verbraucher über historisches Wıssen verfügen. Napoleon wırd ohl
richtig zuordnen, aber Gilgamesch?

uch bei ertundenen und damıt über die Qualıität des Weıines täuschenden Cha-
teau-Bezeichnungen dürtfen die enntniısse der Verbraucher keine allzu großen
Erwartungen geknüpft werden, nachdem eın Rechtsanwalt als Kandıdat eiıner Quiz-
show „Chateaubriand“ als das sröfßte Loireschloss bezeichnet hat und damıiıt 4US$S-
schied.

Was dem del se1ın Schloss, das 1sSt dem Protessor se1n Institut. So gilt „Institut“
jedenfalls be1 einem Verein mMiıt Sıtz ın einer Universıitätsstadt als Zzur Täuschung
geeignet.“”

ıne Täuschung mMa argerlich se1n, argerniserregend 1M markenrechtlichen Sınn
meınt aber anderes.

112 Ärgernis
Nıcht eintragungsfähig sınd sıttenwidrige, argerniserregende Marken nach “  Ö  5

Abs Nr. MarkenG. Daran andert die Meinungsfreiheit nıchts, weıl Marken keın
Schutz nach Art Abs zukommt.“ Warum aber, fragen sıch nıcht 1Ur gläu-
bıge Menschen, missbrauchen Werbetreibende OS relig1öse Begriffe und 5Sym-
bole? Was steckt hınter dem Satz „Ich triınke Jägermeıster, damit dieser Kelch nıcht

MI1r vorübergeht.“ ? Wwel Gründe siınd hıer eNNEN. Zum eınen sınd relıg1öse
Symbolık un: Sprache bedeutungsvoll und allgemeın verständlıch, dass sı1e auch
1m trıvialen Bereich der Konsumgüter tunktionieren. Jakobs Linsengericht VeCeI -

spricht beim Knorr Linsentopf Qualıität. Jesus hat seıne Botschaftft bewusst mıt bild-
haften Gleichnissen übermiuittelt, zunächst dıe Herzen bewegen; Domenice
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Fetti hat 1600 diese sprachlichen Bilder 1mM Palazzo Gonzaga iın Mantua anschau-
ıch als Gemiälde umgesetzL. Wenn eın Werbemacher also nach starken Worten und
Bıldern sucht, findet S1e 1mM großen Feld relig1öser Tradıition. Religiöse Symbole
sınd besonders „sinn-trächtig“; hre Bedeutung begreift (fast) jeder. Der Schöpfer
der KERN-Werbung (sıehe unten) bestätigt dies, WEENNn auf die Kritik daran ent-

gCeHNEL, die Bibel se1 eın Kulturgut, das allen Menschen gehöre. Ihre Inhalte seı]en 1in
jedem Kopf drın. Er sel autf Spuren gewandert und 1n Hırnturchen eingedrungen, die
1mM kollektiven Bildergedächtnis test verankert seijen.“®

Zum andern INUSS, Wel_ nıcht untergehen will, Aufmerksamkeiıit CITICSCH. Eın alt-
bekanntes Miıttel dafür 1St der Eınsatz VO  — Anstöfßigem ın allen Formen, denn für das
Wahrnehmen 1St der Aktivierungsgrad ausschlaggebend. Er 1St beım Verbraucher
nıedrig solange die Marke nıcht besondere Reıize auslöst. Marken, die Empörung,
erotische Vorstellungsbilder hervorruten oder Tabus berühren, sınd ebenso aktivie-
rend WI1eEe kognitive Konflikte („Goliath“ für eınen Kleinwagen oder ıne Nonne mıiıt
VISA-Card). IDE I[11USS lobend erwähnt werden, dass Jım Cavıezel, der Jesus-Dar-
steller in Mel Gıibsons Film „Die Passıon CHht50 , Werbung selbst tür „himmlische“
T-Shirts abgelehnt hat

Sıttenwidrigkeit
Dıi1e Toleranzbreite wächst, die Auffassungen werden ımmer lıberaler, und das

Markenrecht I1NUSS INan Mag das bedauern diese steigende Toleranz oder Ab-
stumpfung 1n der Gesellschaft berücksichtigen.“ Was 1St aber heute noch sıttenwıd-
rıg?

Die Sıtten 1m rechtlichen ınn bestimmen sıch ma{fßgebliıch Aaus der Würde
des Menschen. Wer den ethischen Standard des Grundgesetzes unbegrenzt offen
gegenüber dem Pluralismus weltanschaulich-religiöser Anschauungen deuten will,
ändert unzulässıg die Verfassung. hne das 1ın dem Ausdruck „Sıttengesetz“ lıe-
gende Pathos tehlte Transzendenz.“® hne Verantwortung VOT Gott tehlte dıe Ver-
ankerung, autf die den Verfassungsvätern 1ın der Nachkriegsära angesichts des
Trümmerfteldes, dem ıne Ordnung ohne Gott, ohne Gewissen und ohne Ach-
tung VOT der Würde des Menschen geführt hatte, ankam. Sıe hatten erlebt, w1e
Juristen dıe (Gesetze ohne Rückkoppelung TIranszendentes vollzogen. Der da-
durch be1 ıhnen hervorgerufene Wandel zeıgt sıch exemplarısch be1 (Justav Rad-
bruch. Er schrieb 19372 „Für den Rıchter 1St Berutfspflicht, den Geltungswillen des
(sesetzes Zur Geltung bringen, das eıgene Rechtsgefühl dem autorıtatıven Rechts-
befehl opfern, 1Ur fragen, W as Recht 1St, und nıemals, ob auch gerecht se1
194 / aber tormuliert „Die Rechtswissenschatt I1USS$S sıch wieder auf dıe Jahr-
tausende alte gemeiınsame Weiısheıt der Antike, des christlichen Miıttelalters und des
Zeıtalters der Aufklärung besinnen, dass eın Gottesrecht, eın Vernunftsrecht, kurz
eın übergesetzliches Recht o1bt, dem IMN das Unrecht Unrecht bleibt, auch
WECNN ın die Form des Gesetzes 1st. Paulus spricht ın Röm 2,14 VO
dem 1n die Herzen geschriebenen Gesetz, das jedermann erkennen könne.

Bırgit SCHULZ, Glaube, Hoffnung, Werbung, gesendet 1mM Bayerischen Rundtunk B2,
z  e 1997, Evangelische Perspektiven.
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28 Konrad LÖW, Karlsruhe und das Sıttengesetz, Rheinischer Merkur Nr. 71  un 1997,
(Justav RKADBRUCH, Rechtsphilosophie, 1932, 10 S1; DERS., Dıie Erneuerung des Rechts,
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Religiöse Symbole
Relig1ös besetzte Zeichen sınd nıcht mehr sakrosankt. Sınd be] bestimmten Waren

Bezüge Religiösem tradıtionell (Hımmaelsleıter, Herrgottströpifchen be1 Weın;
Hınweıise auf Mönche, Nonnen oder Klöster bei Bıer, Arzneıen und Lıkör), lıegt
VO  — vornhereın keıin Ärgernis VO  — „Alsheimer Frühmesse“ VO den Nutzungs-
rechten des Kaplans, der 1mM mıittelrheinischen Alsheim die Frühmesse lesen
hatte. „Irıttenheimer Altärchen“ dagegen eriınnert Ur die orm des Weıinbergs,
und der Wiıltinger „Gottestufß“ entstand AUS dem verballhornten coıderfusz
Fu{fß des großen Hügels).”

och ırgendwo [11U5S55 selbst da die Grenze sein! DDas Etikett des 1995er rofß-
langheimer Kılıansberg der Rebsorte Domina zeıgte ıne lederbekleidete rau mi1t
Peitsche und rachte den Wınzerschutzheıiligen Kılian mıiıt Sadomasochismus 1ın
Verbindung, W as der Pfarrer VO Grofßlangheim auf den kurzen Nenner rachte:
„Geld köpft Ethik“

Im Gegensatz dazu die US-amerikanıschen Regeln Streng Eın Urteıil des
Supreme Court ekannt als reindeer rule schreıbt VOI, WwI1e€e Weihnachtsdeko-
ratıonen christliıche un säkulare Symbole enthalten dürten Die Krıppe mıt dem
Jesuskınd 1sSt „correct“ ıne Krıppe mıiıt Santa Claus und Rentieren aber nıcht.” Be1
unls dagegen 1st ın den etzten Jahren dıe Hemmschwelle ımmer nıedriger geworden,
auch zentrale Symbole des Christentums miıt einem Produkt verknüpften. Selbst
das Symbol des Christentums schlechthin, das Kreuz, 1st profanisiert, dass
ın sehr vielen Fällen nıcht mehr relıg1öse Getühle wachruft. Man denke I11UT das
gedankenlos getragene Kreuz Halskettchen oder als Ohranhänger und das
Bemühen Guardınıis, die heıligen Zeichen wıeder bewusst benutzen.“

Mıt relıg1ösen Persiflagen warb der oben schon zıtıerte (Otto Kern für Jeans: Z wöolt
Frauen MIt nacktem Oberkörper safßfen entsprechend dem „Abendmahl“ VO  — Leo-
nardo da Vıncı einen weıblichen Jesus herum. Dıie Werbebroschüre „Paradıies
NOW  66 zeıgte Marıa un Josef ın KERN-Mode auf der Flucht nach Ägypten und 1mM
Stall Die Untertitel lauteten: „ Wır wünschen mMi1t Josef, dass nıemand mehr AUS$S se1-
NnNer Heı1ımat tliehen muss“ bzw „Wır wünschen mıiıt Marıa und Josef, dass genu-
gend Wohnungen für alle gibt.“ Dıes 1St nıcht mehr hinnehmbar, denn INUSss$S VOI-
hindert werden, dass die Verbraucher be1 Symbolen relıg1öser Überlieferung oder
sakralen Handlungen, w1ıe dem österlichen Papst-Segen”, Produkte denken. Eıne
besonders perfide Zweckentfremdung 1St der ZIeEUut TIrend, Mobilfunksendemasten als
Kreuze tarnen, 1n der Nachbarschaft dıe ngst VOTL Strahlung nıcht aufkom-
INC  $ lassen aber das 1sSt keın Problem des Markenrechts.

Es ware gzut, WENNn die Kırche alle ıhre Symbole wiıieder 1ın Besıtz nehmen und s1e
SOTSSaI schützen würde, oder wenıgstens dıe unterstutzen würde, dıe Symbole
bewahren, Ww1e der Jubilar ın seıiner Eıgenschaft als Vorsitzender des ständıgen
UuUsschusses der Gesellschaft für Studentengeschichte und studentisches Brauchtum
1m
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Was schützt die Rechtsprechung?
Wiährend die Rechtsprechung christliche Symbole L1UT sehr lax schützt, 1St s1e

den ruhigen Schlaf der Verbraucher ottenbar mehr besorgt. egen dıe Sıtten
soll die Abbildung eınes Soldatentriedhotfs als Werbung mi1t ngst VOT Krıeg erstio-

ßen  * als ob das schlecht ware. Werbung hat genuın eınen aufmerksamkeıts-
erregenden un! belästigenden Charakter. Sıttenwidrigkeıit kann nıcht schon die Ge-
tfährdung des subjektiven Wohlempfindens se1n.

uch andere Marken schützt das Gesetz ($ WG) Verfolgt ıne Werbema(fßs-
nahme alleın den Zweck, mM1t Hılte eiıner tremden, angesehenen Marke eın ON
nıcht verkäutliches Produkt auf den Markt bringen, wırd S1e als markenverun-
glimpfend verboten.”

Urheberrechtlich geschützten Werken billıgt das (jesetz ebentalls spezıiellen Schutz
egen die Verwendung eıner Alcolix-Figur konnten sıch die Schöpfer VO  - Aste-

_1X und Obelıx aus Urheberpersönlichkeitsrecht wehren $ UrhG).”
Schwächt Toleranz den Schutzanspruch?

Der Begriff „argerniserregend“ zeıgt, dass dıe Reaktıon der Betroffenen ın die Be-
wertung einthe{6ßt. Während Katholiken auf ıne Verunglimpfung des Papstes eher
gelassen reagieren, ertahren Showmaster, die einen Ayatollah ın Damenunterwäsche
wühlen lassen, Morddrohungen. Werbung dart aber nıcht 11UT dann argerniserregend
se1ın, WenNnn befürchten ist, dass die Betroffenen gewalttätig werden. Sonst würden
die als besonders friedfertig geltenden Buddhisten Sar keinen Schutz ertahren. Die
orthographisch unwesentlich abgewandelte Bezeichnung des Oberhauptes der Tıbe-
ter, Dalaı Lama, der als Wiedergeburt Buddhas die ebende Gestalt eiınes Aspektes
des unıversalen Buddha-Geistes darstellt, wurde denn doch als anstößig nach
bs. 1 MarkenG zurückgewiesen.”” Um ıne Buddha-Statue ın Gokarts flitzende
kahlköpfige Mönche dagegen heben rechtlich ungeschoren.

Es kann auch nıcht darauf ankommen, w1ıe grofß die Zahl derer 1St, denen eın m1SsSs-
brauchtes Zeichen bedeutet. Die relıg1ösen Empfindungen VO Mınderheıten
sınd ebenso schützen; diıes 1st eın selbstverständliches Gebot des Zusammen-
lebens ın 1Nserer Gesellschaft.”

Marken, Ww1€ für Arzneimauttel, SEELENHEIL für Weın oder MES-
SI AS tür Bekleidung, FATIMA fu r Tabak, PAX für Zıigaretten oder PFAFFEN-

für Spirituosen ””, heute noch als schutzunfähig angesehen würden, scheınt
allerdings zweıtelhafrt.

Fur eine Strengere Beurteilung auch in Deutschland spricht aber der Schutzzweck
des Ö Abs Nr. MarkenG. Er 11 derartige Zeichen nıcht unbedingt VO Markt
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verbannen, sondern verhindern, dass S1e auch noch staatlıchen Schutz und damıt ıne
Aufwertung ertahren.

Marken können selbst Geschichte schreiben
Dıies 1St für den Inhaber dann VO Vorteıl, wenn den Kunden die Marke eın Begriff

wiırd, mıiıt dem S1e Wertschätzung verbinden. Weniger erfreulich 1St für ıhn, WE

die Marke ZU Gattungsbegriff wiırd.
Im Jahrhundert rachte dıe Erfindung der Kunststotfte einen grofßen Bedart

Bezeichnungen. „Denn eben, Begriffe tehlen, da stellt eın Wort ZUr
rechten eıt sıch ‚5:  « [)as Zıtat AUS Goethes Faust ers 1995 zeıgt, dass Sprache
dazu tendiert, Wortlücken schließen. Dıie Markenertfinder ‚WarTr damals
recht einfallsreich, hatten aber damıt kämpfen, dass ıhre Marken nıcht mehr
unterscheidungskräftigen Gattungsbegriffen wurden. Der ale erläutert Kunstfaser
SCIH durch „Nylon“ ohne sıch dabei bewusst se1ın, iıne Marke verwenden.
Wıe fest Markennamen ın den Sprachschatz übergehen können, belegt, dass die
Verbraucher 1n der DDR noch „Tempo“ als Papiertaschentücher verlangten, als
diese Marke dort schon selit Jahren nıcht mehr auf dem Markt WATr. Was der Philologe
dabei als „Integration eines Warennamens in appellativischer Funktion“ beschreıibt,
erlebt der Markeninhaber als Fiasko. Seine Marke wırd üblıch 1mM INn VO Abs
Nr. MarkenG und damıt schutzunfähig.

Verwechslungsgefahr
Hat der Anmelder die amtlichen Hürden (absolute Schutzhindernisse) überwun-

den, 1st noch nıcht Ziel Jeder Markeninhaber, dessen Zeichen alteren Zeıtrang
$ Abs MarkenG) aufweist, hat die (befristete) Möglıichkeit, Jüngere
Marken Wıderspruch einzulegen, WEn ıne Verwechslung betfürchtet. Die Ahn-
iıchkeıit der Marken kann dabei phonetisch (Klang), visuell (Bıld) oder begrifflich
(Bedeutung) se1n.

Phonologische Klassıfikation
Markenrechtliche Aussagenu Klangbild orlıentieren sıch oft phonologischen

Klassıfikationen, WwI1e Nasallaut, Sprenglaut etiCc Das vernachlässıgt, dass Sprache
Zu psychıschen Bereich gehört.“ Hıer spielt dann Oß historisches Wıssen her-
e1n. Cybinski 11 nıcht ın den Kopf, dass das 1n Hıtler dasselbe se1ın soll Ww1e ın
Schuiller. Er hätte „den Buchstaben zumiındest mehr Charakter « 41  zugetraut“. Anton
Kuh meınt, WE eın ÖOsterreicher „Narr“” 5SapC, mıiıldere eın 10] den „kalkweifßen
Schrecken“ des [a] 42 Solche zunächst befremdlich wirkenden Aussagen haben eınen
wissenschaftlichen Hıntergrund; klanglıche Bilder zeıgen allerdings ın der Regel 1Ur

Größe, Gewicht, Härte, Helligkeıt, Wärme und Dynamik.” Dıie Psyche korrigiert
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außerdem der Schicht der Phoneme. Passen die Laute, verstärkt dies die
Gefühlsqualität (Z.:B un: bzw. in sanft b7zw. soft); aSSCcH s1e nıcht (Z 1ın Zzart),
ändert sıch die Gefühlsqualität unbemerkt entsprechend der sprachlichen Bedeu-
tung Bart“ klingt dann subjektiv WAarm), dunkel, schwer oder sanft, als entsprächen
die Laute wirklıch diesem Vokaltyp.”

Betonung und Aussprache
Die Betonung bzw. Aussprache eınes Wortes wiederum ann sıch Je nach Kontext

verändern und damıt ZUr Verwechslungsgefahr beitragen oder Ss1e verhindern. Der
tranzösısche Städtename „Parıs“ 1St mıiıt «  „Barı eventuell verwechselbar, der Name
des trojanischen Prinzen nıcht. In geographıischem Zusammenhang oder neben
dem Bild des Eiffelturms betont der Verbraucher Parıs nämlı:ch auf der Endsıilbe.
„August” kann Je nach Betonung eın Monatsname oder eın Männervorname se1n,
„Service“ eın Porzellan oder ıne Dienstleistung. uch beı Heroın Be-

auf dem oder völlıg andere Bedeutungen.

Assozıatıve Verwechslungsgefahr
Wenn sıch das Markenrecht mıt Assozıatıonen befasst”, I11USS5 sıch nıcht 1Ur der

Psychologie und Neurologie bedienen, sondern jeder Wiıssenschaft, die nachvoll-
zıehbare Assoziationstelder ErZEUgT, Ww1€e auch Geschichtswissenschatt und Theo-
logıe. Assozıatıonen sınd nämlich 11UT vorhersehbar, also rechtlich entscheidungser-
heblıich, wenn S1e auf gemeinsamen menschlichen Erfahrungen beruhen Nur dann
kann der prüfende Beamte oder Richter objektiv beurteılen, ob der Verbraucher bel
eınem Begriff den anderen denken wird. Castor und Pollux gehören für viele
USaMMECN, Lodermeier und Paul Maı 1Ur für Eingeweıihte, die zufällıg dıe (Ge-
schichte der Gesellschaftt für Studentengeschichte und studentisches Brauchtum des

wI1ssen.
Auch Bılder, Ww1e der Medusenkopf ”® können, selbst wenn S1€e graphisch nter-

schiedlich gestaltet sınd, gleiche Assozıatıonen wecken immer vorausgesetzZzL, der
Verbraucher kennt die Fıgur, ıhre Geschichte oder iıhr typisches Aussehen.

Zeichenserien
Zur a4SsSO7z71atıven Verwechslungsgefahr gehört die Verwechslungsgefahr auf rund

der Annahme eiıner Zeichenserie. Voraussetzung 1St, dass die Zeichen in eiınem
Bestandteil übereinstiımmen, den der Verkehr als Stamm mehrerer Zeichen eines
Unternehmens ansıeht. Er ordnet Bezeichnungen, die einen wesensgleichen Wort-
tel oder andere Bezüge aufweisen, dem gleichen Markeninhaber Cäsar-Brutus-
Seneca, Lukas-Matthäus-Simon oder Waterloo-Sedan-Königsgrätz bılden ebenso
Reihen, ın die andere (vielleicht Tacıtus, Judas bzw. Verdun) hineinpassen, Ww1e die
VW-Serien Golt-Polo-Cricket bzw. Scırocco-Passat-Bora, denen andere port-

oder Wınde verwechselbar se1ın können.
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ars DTrO LOLO

Dıi1e Rechtsprechung hat bei „Stephanskreuz“ und „Stephanskrone“ die gedank-
lıche Verbindung verneınt. Hıer musste der Verbraucher auf den Gedanken kom-
MECN, dass sıch das Kreuz auf der Stephanskrone handelt, W asSs viele €
dankenschritte erfordert.”

Verwechslungsgefahr aAM der Ermnerung heraus
Die Beurteilung der Verwechslungsgefahr zweler Marken beruht auf der 1mM

Einzeltall 1Ur schwer treffenden Prognoseentscheidung, ob Fälle VO  - Erinne-
rungsfehlern ın entscheidungserheblichem Umfang erwartien sind.”® Trotz des
übertriebenen Markenbewusstseins vieler Verbraucher 1Ur wer Nıke-Schuhe tragt,
gehört dazu dart das Erinnerungsvermögen nıcht als hoch eingeschätzt werden.
Unsere Kultur 1St VO  ; der Schrift epragt; die Schrift aber tührt Zur Vernachlässi-
gung des Erinnerns, WI1e schon Platon den aägyptischen Könıg VO  - Theben Thamus
erwıdern lässt, als ıhm Thot die Schrift als Hıltsmuittel für die Weısheıit anpreısenwill.“”

chluss

Hıstorie oder Theologie können also vielen Fragen, dıe 1m Markenrecht ıne
Rolle spıelen, Beıträge eısten. Dazu bedart eınes Austauschs. Dıi1e Beschäftigung
mıt Geschichte und Theologie regt dazu d bisher 1mM Markenrecht nıcht oder wenıg
berücksichtigte Krıterien stärker beachten. Während die Täuschungsgefahr 1N-
SCI beurteilen se1ın wiırd, I1USsS5 die Verwechslungsgefahr solchen Gesıichts-
punkten eher ANSCHOMUIM werden. Insbesondere dart das Markenrecht VO Ver-
braucher nıcht viel Aufmerksamkeit verlangen, weıl der mMi1t vielen Reizen
überftlutete Kunde nıcht alle Feinheiten wahrnehmen kann. Dıies kennt jeder aus

eıgener Erfahrung. uch der Theologe, Hıstoriker und Jurıist sıeht sıch einer
tfachbezogenen Intormationsflut gegenüber. S1e macht schwer, zusätzlich andere
Wıssenschaften beobachten. Der Beitrag sollte ennoch ANICSCIL, sıch dem inten-
S1ver wıdmen.
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